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Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde
geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann
eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann
eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden
Begründung abweisen (vgl. BGE 132 II 257 E. 2.5 S. 262; 130 III 136 E. 1.4 S. 140).
Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen
Begründungspflicht der Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), grundsätzlich nur die
geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind.
Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden
rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen
werden ( BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254).

E. 1.2
Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Militär- oder Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105
Abs. 3 BGG ).

E. 2
Der Beschwerdeführer beantragt die Sistierung des Verfahrens bis zum Abschluss der
Verhandlungen mit der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers.
Gemäss Art. 6 Abs. 1 BZP in Verbindung mit Art. 71 BGG kann das Gericht aus Gründen
der Zweckmässigkeit das Verfahren aussetzen, insbesondere wenn das Urteil von der
Entscheidung in einem anderen Rechtsstreit beeinflusst werden kann. Da das Ergebnis der
Verhandlungen mit der Haftpflichtversicherung den Ausgang des vorliegenden Verfahrens
nicht zu beeinflussen vermag, ist das Sistierungsgesuch abzuweisen.

E. 3
Die Zusprechung von Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung setzt
grundsätzlich das Vorliegen eines Berufsunfalles, eines Nichtberufsunfalles oder einer
Berufskrankheit voraus ( Art. 6 Abs. 1 UVG ). Der Unfallversicherer haftet jedoch für einen
Gesundheitsschaden nur insoweit, als dieser nicht nur in einem natürlichen, sondern auch in
einem adäquaten Kausalzusammenhang zum versicherten Ereignis steht ( BGE 129 V 177
E. 3 S. 181). Das kantonale Gericht hat die spezielle Adäquanzprüfung, welche bei
Schleudertraumen der Halswirbelsäule und bei schleudertraumaähnlichen Verletzungen (
BGE 134 V 109 ) vorzunehmen ist, zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.



E. 4
Streitig und zu prüfen ist die Leistungspflicht der Zürich für die nach dem 31. Dezember
2003 geklagten Beschwerden des Versicherten. Dabei steht fest und ist unbestritten, dass
diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht auf einem im Sinne der Rechtsprechung
organisch nachgewiesenen Gesundheitsschaden beruhen.

E. 5.1
Kann von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des
Gesundheitszustandes des Versicherten mehr erwartet werden, so hat der
Versicherungsträger den Fall grundsätzlich gestützt auf Art. 19 Abs. 1 UVG unter
Einstellung von Heilbehandlung und Taggeld sowie Prüfung des Anspruchs auf eine
Invalidenrente und eine Integritätsentschädigung abzuschliessen. Was unter einer
namhaften Besserung des Gesundheitszustandes zu verstehen ist, bestimmt sich namentlich
nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit
( BGE 134 V 109 E. 4.3 S. 115). Da nach dem 31. Dezember 2003 unbestrittenermassen
keine Arbeitsunfähigkeit des Versicherten bestand, durfte die Beschwerdegegnerin den Fall
auf diesen Zeitpunkt hin unter Prüfung des Anspruchs auf eine Invalidenrente und auf eine
Integritätsentschädigung abschliessen.

E. 5.2
Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, braucht die Frage, ob die nach dem 31. Dezember
2003 noch bestehenden Beschwerden natürlich kausal durch das Unfallereignis verursacht
worden sind, nicht geprüft zu werden, nachdem ein allfälliger natürlicher
Kausalzusammenhang nicht adäquat und damit nicht rechtsgenüglich wäre (vgl. Urteil
8C_216/2009 E. 5.1 vom 28. Oktober 2009).

E. 5.3
Die Schwere des Unfalles ist aufgrund des augenfälligen Geschehensablaufs mit den sich
dabei entwickelnden Kräften zu bestimmen (SVR 2008 UV Nr. 8 S. 26, U 2/07 E. 5.3.1).
Laut Unfallanalyse der Zürich vom 12. Februar 2007, an der zu zweifeln kein Anlass
besteht, (zur Verwertbarkeit versicherungsinterner Analysen vgl. Urteil 8C_138/2009 vom
23. Juni 2009 E. 4.3) betrug die kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung des
Fahrzeuges des Versicherten zwischen 2,8 und 6,6 Stundenkilometer. Gemäss den
Erhebungen der Stadtpolizei Zürich wurde am Wagen des Versicherten die Stossstange
hinten leicht eingedrückt und zerkratzt, während am Fahrzeug des Unfallverursachers die
Kontrollschildhalterung vorne brach. Dem Beschwerdeführer wurde in Folge des Unfalles
keine Arbeitsunfähigkeit attestiert. Aus diesen Indizien ist zu schliessen, dass beim Unfall
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nur leichte Kräfte auf den Körper des Versicherten
eingewirkt haben. Daran vermag, entgegen dem Beschwerdeführer, auch die nach
Einschätzung der Polizisten fehlende Fahrtauglichkeit des Unfallverursachers nichts zu
ändern. Die vorinstanzliche Qualifikation des Unfallereignisses als leicht und die damit
verbundene Verneinung der Adäquanz eines allfälligen natürlichen
Kausalzusammenhanges zwischen dem Unfallereignis vom 24. November 2002 und den
über den 31. Dezember 2003 hinaus geklagten Beschwerden ist somit nicht zu beanstanden.

E. 5.4
Überdies wäre, wie das kantonale Gericht weiter zutreffend erwog, selbst dann, wenn man
zu Gunsten des Versicherten das Ereignis vom 24. November 2002 als mittelschwer



qualifizieren würde, die Adäquanz eines allfälligen Kausalzusammenhanges zu verneinen,
da klarerweise keines der Adäquanzkriterien erfüllt ist. Insbesondere kann eine erst Jahre
nach dem Fallabschluss allenfalls eingetretene Arbeitsunfähigkeit nicht mitberücksichtigt
werden.

E. 6
Da die Beschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im Verfahren nach Art. 109
Abs. 2 lit. a BGG erledigt. Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ).
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